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V. Für den Fall, dass deutscherseits auch der passive Veredlungsverkehr streitig 
gemacht werden sollte, Androhung der Aufhebung der zollfreien Rückeinfuhr der in 
Deutschland veredelten Waaren (Stickerei).

C. Hinsichtlich der von Deutschland verlangten Abänderung der Bestimmungen 
der Beilage B des Vertrages werden vorläufig bestimmte Instructionen nicht ertheilt, 
sondern es sind zunächst die Abänderungsvorschläge Deutschlands zu gewärtigen.

D. Fabrik- & Handelsmarken.
Die Delegation macht den Vorschlag, dass sich die beiden vertragschliessenden 
Theile gegenseitig auf dem Fusse der Gleichstellung mit den eigenen Staatsangehöri
gen behandeln.

E. Vertragsdauer.
Wenn Deutschland uns in einer für die Schweiz. Interessen befriedigenden Weise 

den Veredlungsverkehr einräumt, so wird die Delegation den Vorschlag machen, 
einen Handelsvertrag für die Dauer von 5 Jahren zu vereinbaren, immerhin hat aber 
dieselbe die Entschliessung des Bundesrathes vorzubehalten.

F. Im Falle die Verhandlungen nicht rechtzeitig zum gewünschten Resultate füh
ren sollten, & die neue Vereinbarung am 30. Juni nächsthin (Ablauf des gegenwärti
gen Vertrages) nicht ins Leben treten könnte, so wird die Delegation mit allem Nach
druck dahin wirken, dass eine Prolongation des status quo mit Streichung der «Wein
trauben» auf ein Jahr zu Stande kommt. — Wenn sich im Verlauf der Negociationen 
überhaupt in Betreff einer neuen Vereinbarung nach Inhalt der gegenwärtigen 
Instruction oder in Betreff der Prolongation des status quo Schwierigkeiten ergeben 
sollten, so wird die Delegation beim Bundesrath neue Instructionen einholen.7

7. Der Bundesrat stimmte am 5. 5.1881 allen Punkten zu, wobei Punkt E neu formuliert wurde: 
Wenn Deutschland uns in einer für die Schweiz. Interessen befriedigenden Weise den Vered
lungsverkehr einräumt, so wird die Delegation die Geneigtheit aussprechen, statt blos zu einer 
zeitweisen Verlängerung des bisherigen, vielmehr zum Abschluss eines neuen Handelsvertrages 
auf die Dauer von 5 Jahren Hand zu bieten, immerhin ist aber die Entschliessung des Bundesra
tes vorzubehalten. / . . . / ( E 1004 1/125, Nr. 2213). — Der vollständige Text der beschlossenen 
Instruktion befindet sich in: Instruktionen und Kreditive des Bundesrates 1878—1898, 
S. 45—47 (E 1001 (E) t 1 /2 ). Der neue Vertrag wurde am 23. 5.1881 in Berlin unterzeichnet. 
Vgl. den Vertragstext und die Botschaft des Bundesrates (BB1 1881, 3, S. 453—486).
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Der schweizerische Gesandte in Wien, J. J. von Tschudi, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

N. Droz

B Confidentiell Wien, 5. Mai 1881

Erst seit ein Paar Tagen hat das hiesige Ministerium des Äusseren sein unerklärli
ches Schweigen über die russische Circularnote1 gelöst und nicht nur den Empfang

1. Vgl. Nr. 190, Anm. 1.
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der Note bestätigt sondern auch erklärt, dass dieselbe hier eine günstige Aufnahme 
gefunden habe. Baron Haymerle ist ganz damit einverstanden, dass in einer von den 
Grossmächten zu beschickenden Conferenz die Flüchtlingsfrage behandelt werde. 
Ein bestimmter Ort für diese Conferenz ist in der russischen Note, die überhaupt in 
sehr vagen Ausdrücken abgefasst sein soll, nicht enthalten, Haymerle hat offenbar 
sich über die Note nicht äussern wollen bevor er nicht über die Aufnahme die sie bei 
den anderen Mächten fand unterrichtet war. Diese Aufnahme war bei England, 
Frankreich und Italien, keine den Wünschen der Ostmächte entsprechende und der 
Minister Haymerle hat dem Grafen Duchätel gegenüber unverholen sein Bedauern 
ausgedrückt, dass sie beim französischen Cabinete so wenig Anklang gefunden habe. 
Ähnlich soll er sich Elliot gegenüber in Bezug auf das englische Cabinet geäussert 
haben. Der französische Botschafter sagte mir, dass man der Note in London noch 
weniger Sympathie entgegengebracht habe als in Paris, Frankreich werde sich in die
ser Frage von England nicht trennen; wenn Italien an seinem Standpunkte festhält 
und mit Frankreich und England zusammengeht, so dürfte die russische Note 
schliesslich doch nur ein Schlag in’s Wasser sein.

Meine Umfrage bei den hiesigen Gesandten ob ihren Regierungen die Note mitge- 
theilt worden sei hatte ein negatives Resultat, keinem von Allen war etwas davon 
bekannt. Graf Duchätel meinte sie werde erst nach Vereinbarung der Grossmächte 
den übrigen Staaten zur Kenntniss gebracht werden; es ist jedoch bis jetzt noch gar 
nichts darüber bestimmt.
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E 1004 1/125

Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 30. Mai 1881 

2665. Generalkonsul Hitz

Politisches Departement. Antrag vom 28. Mai 1881

Unterm 2. Dezember 1879 hat der Bundesrat dem Antrag des politischen Depar
tements, Herrn Generalkonsul Hitz, mit Rüksicht auf den gegen ihn waltenden Straf
prozess pt0 Unterschlagung einen Urlaub von 2 Monaten zu erteilen, abgelehnt1 und 
in Übereinstimmung unterm 27. April 1880 eine Anfrage der nationalrätlichen 
Geschäftsprüfungskommission, ob er Hrn. Hitz einen Urlaub zu erteilen gedenke, 
verneinend beantwortet.2

Laut Mitteilung des Geschäftsträgers der Vereinigten Staaten von Amerika, Hrn. 
Fish, ist seither in dem Prozess gegen Herrn Hitz von dessen Frau als Klägerin, mit 
Rüksicht auf dessen amtlichen Charakter als agent politique, seine Verweisung vor 
den Statsgerichtshof statt vor das gewöhnliche Gericht verlangt worden. Doch 
gesteht die Regierung der Vereinigten Staten Herrn Hitz jenen Charakter nicht zu.3

1. Vgl. E 1004 1 /119, Nr. 6541.
2. Vgl. E 1004 1/121, Nr. 2259.
3. Vgl. DDS2, Nrn. 244, 305.
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